
Vom Gcmeln - erathe der Stadt
Wim.

Um den vielen bedrängten , durch die gegen¬
wärtigen Verhältnisse in Nothstand versetzten
Mitbürgern nach Möglichkeit eine Unterstü¬
tzung angedeihen zn lassen, hat der Gemeinde-
rath beschlossen, allen hieher zuständigen In¬
dividuen beiderlei Geschlechtes , welche der¬
malen mittel - und arbeitslos sind, eine Arbeit
auzuweisen, und insoferne diese von der hiezu
bereits beauftragten Commission nicht sogleich
genügend ausgemittelt werden könnte , vom
2 . d. M . angefangen bis 16. d. M einfchlie-
ßig , und zwar r dm männlichen Individuen täglich
15 kr»C. M . , den weiblichen, welche Kinder haben
gleichfalls täglich 15 kr. C. M . und allen
übrigen täglich 10 kr . C. M . auszubezahlen.

Zu diesem Behufs werden diejenigen Orte,
wo Arbeiter ausgenommen werden , durch
öffentliche Anschläge bekannt gemacht werden,
bis dahin aber die mittel - und arbeitslosen
hieher zuständigen Individuenangewiesen, sich Wegen
der ihnen bewilligten täglichen Geldunterstü-
tznng bei den betreffenden Armenvater ihres
Pfarrbezirkes zu melden, woselbst sie verzeich¬
net und mit einem Ausweise versehen werden,
mit welchem sie sich dann jeden dritten Tag beim
Pfarramts zur Behebung ihres Unterstü¬
tzungsbetrages einzufiuden haben.

Wien am 6 . November 1848.

AuS -er k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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